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 Veröffentlicht am 29.11.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

43/02 Leistungsrecht

44 Zivildienst

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

HGG 1985;

ZDG 1986 §34 Abs2;

Rechtssatz

Das HGG kennt eine formelle Behauptungslastregel des Inhalts, dass schon das Fehlen der Behauptung einer

bestimmten Tatsache den Anspruchsverlust zur Folge hätte, oder eine von den §§ 37, 39 Abs 2 AVG abweichende

Verschiebung der Beweislast nicht. Auch im Verfahren nach den Bestimmungen des 5. Abschnittes des HGG, der gem §

34 Abs 2 ZDG auf den Familienunterhalt und die Wohnkostenbeihilfe anzuwenden ist, obliegt es somit der Behörde,

innerhalb der Grenzen ihrer Möglichkeiten und des vom Verfahrenszweck her gebotenen und zumutbaren Aufwandes

ihrer nach den §§ 37, 39 Abs 2 bestehenden amtswegigen Ermittlungsp@icht nachzukommen. Wenn es jedoch der

Behörde nicht möglich ist, von sich aus und ohne Mitwirkung der Partei weiter tätig zu werden, weil sie Angaben und

Beweisanbote der Partei benötigt, ist von einer Mitwirkungsp@icht der Partei auszugehen (Hinweis E 23.1.1987,

86/11/0044).

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Mitwirkungspflicht
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